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Siegfried Hofmann
Bonn

V ielleicht war es Zufall. Viel-
leicht war es aber auch der
Drang, immer wieder Neu-
land zu betreten, der Burk-

hard Sträter auf ein juristisches Ter-
rain führte, das ebenso kompliziert
wie heftig in Bewegung ist. Auf
kaum einem anderen Gebiet ist die
Gesetzeslage so verworren wie im
Gesundheitssektor. Nicht nur die
Forscher aus der Industrie und von
Universitäten sorgen hier immer
wieder für neue Sachverhalte. Auch
die Gesundheitspolitiker halten die
Dinge im Fluss.

Burkhard Sträter ist
in diesem Dickicht seit
mehr als zwei Jahrzehn-
ten zu Hause und ge-
nießt die Expeditionen
in neue Gefilde. „Da,
wo andere in Deckung
gehen, blühe ich auf“,
sagt er. Seine Leiden-
schaft für schwierige Fragen hat
den Bonner Rechtsanwalt zu einem
der führenden Wegweiser im Arz-
neimittel- und Gesundheitsrecht
aufsteigen lassen. Sträters Kanzlei
gilt heute als eine Topadresse für
die Pharmabranche. Sie zählt etwa
sechs Dutzend Firmen zu ihren Kun-
den, darunter zahlreiche Auslands-
konzerne sowie mindestens die
Hälfte der Top-Ten-Pharmaunter-
nehmen.

Exzellenter Ruf in Fachkreisen

Der britische Fachverlag Cham-
bers & Partners bescheinigt Sträter
eine exzellente Reputation und
zählt seine Kanzlei zu den drei füh-
renden Anbietern im europäischen
Healthcare-Bereich. Der Bonner An-
walt, heißt es im Editorial der Bri-
ten, sei ein „echtes Schwergewicht“
und hoch angesehen für seine Ex-
pertise in regulatorischen Fragen.

Dabei tritt Sträter nicht gerade
mit üppigen Ressourcen an. 20 Mit-
arbeiter, darunter zehn Anwälte,
knapp vier Millionen Euro Honorar-
umsatz – im Vergleich zu den gro-
ßen internationalen Rechtsbera-
tern sind das bescheidene Dimen-
sionen. Branchenkenner sprechen
von einer „Kanzlei-Boutique“.

Den 61-jährigen Chef der Kanzlei
ficht das nicht an. Sein Erfolgsre-
zept beschreibt Sträter als eine Mi-
schung aus Spezialisierung, der
Konzentration auf das Wesentliche
und der stetigen Bereitschaft, Neu-
land zu betreten. „Wir leben davon,

dass wir besser sind als die anderen
und immer wieder Probleme lösen,
die bis dahin noch keiner gelöst
hat“, sagt er.

Der Gesetzgeber liefert reichlich
Nachschub. „Alle zwei Jahre ein
neues Gesetz – und dann geht der
Zirkus von vorne los“, sagt Sträter.
Als vor wenigen Jahren die Rabatt-
verträge auf dem deutschen Phar-
mamarkt eingeführt werden, gräbt
sich Sträter ins Vergaberecht ein
und sorgt im Auftrag mehrerer Ge-
nerikafirmen dafür, dass die Aus-
schreibungen der Kassen nach euro-
päischen Vergaberichtlinien erfol-

gen müssen. Ein
neues großes Thema
ergibt sich jetzt aus
dem Gesetz zur Neu-
ordnung des Arznei-
mittelmarkts (Amnog)
und den vielen offe-
nen Fragen im Zusam-
menhang mit den Kos-
ten-Nutzen-Bewertun-

gen bei neuen Medikamenten.
Manager aus der Pharmabranche

schätzen nicht nur seine Sachkennt-
nis, sondern auch Gradlinigkeit
und Hartnäckigkeit. „Sträter zeich-
net sich aus als Anwalt, der immer
kämpft und nie aufgibt“, sagt Jo-
chen Hückmann, der Inhaber und
frühere Chef der Frankfurter Phar-
mafirma Merz.

Wenn es drauf ankommt, steigt
der Bonner Jurist tief in technische
Fragen ein, beschäftigt sich gar mit
der Faltung von Proteinen oder
Feinheiten der Biotech-Produktion.
„Ich gebe keine Empfehlung, wenn
ich den Sachverhalt nicht richtig
verstanden habe“, sagt er.

Sein Tätigkeitsfeld orientiert Strä-
ter dabei nicht an einem bestimm-
ten Rechtsgebiet, sondern an zwei
Produktgruppen: Arzneimittel und
Medizinprodukte. Im Prinzip be-
fasst sich seine Kanzlei mit allen ju-
ristischen Fragen, die hier eine
Rolle spielen – von den Vorschriften
für klinische Studien bis hin zu
Strafrecht und Patentrecht. Die
Grundidee lautet, so Sträter: „Wir
verfolgen das Arzneimittel von der
Entstehung bis zu seinem Ende.“

Es geht also nicht nur um Fußan-
geln, die bei klinischen Prüfungen
und im Zulassungsprozess lauern,
sondern auch um die rechtlichen
Hürden im Vertrieb. „Sie können
ein Produkt in Deutschland nicht
verkaufen, wenn Sie nicht wissen,
nach welchen Gesetzmäßigkeiten
dieses System tickt“, sagt Sträter.

Zu den wichtigsten Regelwerken
aus dem Blickwinkel der Bonner
Kanzlei zählt daher das Sozialge-
setzbuch V (SGB V) – ein Gesetzes-
werk, das leicht übersehen wird.
Als Tummelfeld der Gesundheitspo-
litik aber ist es kaum zu unterschät-
zen und hat auch finanziell enorme
Bedeutung. Nach Vorschriften des
SGBV werden jährlich rund 170 Mil-
liarden Euro an Beiträgen für die ge-
setzliche Krankenversicherung ein-
gesammelt und wieder ausgege-
ben. „Das ist ein halber Bundes-
haushalt“, sagt Sträter.

Einstieg beim Amtsgericht

Der Weg ins Pharmarecht ist für
den Bonner Juristen alles andere
als geradlinig verlaufen – auch
wenn er als Abiturient schon den
Vorsatz gefasst hat, später Anwalt
zu werden. Sträter studiert in Mar-
burg, Münster und Berlin. Noch be-
vor er das zweite Staatsexamen in
der Tasche hat, fällt er bei der Berli-
ner Justiz dank guter Noten auf.
Seine Karriere beginnt er im Jahr
1977 als Strafrichter am Amtsge-
richt in Berlin-Moabit. Später ver-
handelt er Zivilsachen.

Anfang der 80er-Jahre holt ihn ei-
ner seiner früheren Ausbilder ins
Bundesgesundheitsamt, wo Sträter
als Regierungsdirektor die Leitung
des Referats für allgemeine Rechts-
und Grundsatzfragen übernimmt.
Aber knapp fünf Jahre später gibt er
auch diese sichere Position wieder
auf, um ein Angebot von Herbert
Wartensleben anzunehmen. Er
wird Partner des Aachener An-
walts, der sich einen Namen ge-
macht hat als Vertreter des Pharma-
herstellers Grünenthal im Prozess
um das Schmerzmittel Contergan,
das schwerwiegende Missbildun-
gen bei Neugeborenen hervorrief
und damit für den größten Skandal
der deutschen Arzneimittelindus-
trie verantwortlich war. Wartensle-
ben gilt als Konstrukteur des Ver-
gleichs, den Grünenthal seinerzeit
mit den Opfern aushandelte.

Sträter schätzt den Aachener An-
walt auch heute noch als begnade-
ten Juristen. Dessen ungeachtet
macht er sich 1987, nach nur zwei
Jahren, mit einer eigenen Kanzlei
selbstständig. „Ich habe im Grunde
immer ein wenig antizyklisch
agiert“, sagt er. Zehn Jahre nach

Ohne
Risiken und
Nebenwirkungen
Vom Strafrichter am Amtsgericht zum
juristischen Top-Berater der europäischen
Pharmaindustrie: Mit Hartnäckigkeit, Akribie
und Mut zum Risiko hat Burkhard Sträter eine
Topadresse für die gesamte Branche etabliert.

1950 Burkhard Sträter wird im
westfälischenWerl geboren.

1969 Beginn des Jurastudiums in
Marburg.

1977 Sträter wird Richter am
Amtsgericht in Berlin-Moabit.

1980 Richter am Verwaltungsge-
richt Berlin.

1981 Regierungsdirektor und Lei-
ter des Referats Allgemeine
Rechts- und Grundsatzfragen im
Bundesgesundheitsamt.

1985 Rechtsanwalt in Aachen.

1997Umzug nach Bonn.

2007 Honorarprofessor an der
Universität Bonn.

2008 Sträter übernimmt die Lei-
tung des Studiengangs Master of
Drug Regulatory Affairs an der
Uni Bonn.
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„Alle zwei Jahre
gibt es ein

neues Gesetz –
und dann geht der
Zirkus wieder von

vorne los.“
Burkhard Sträter
Rechtsanwalt

Burkhard Sträter: Renom-
mierter Rechtsberater
der Pharmaindustrie.
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dem Start in Aachen wechselt Strä-
ter – gegen manchen Ratschlag –
nach Bonn, wo die Bundesregie-
rung gerade ihre Zelte abbricht.
Dort residiert er nun mit seiner
Kanzlei im feinen Vorort Bad Godes-
berg in einer Gründerzeitvilla, die
bis Mitte der 90er-Jahre die chileni-
sche Botschaft beherbergt hat und
mit gut 700 Quadratmeter Büroflä-
che Spielraum für eine Expansion
bietet. Zwei oder drei weitere Mitar-
beiter werde er durchaus noch en-
gagieren, sagt Sträter. Viel größer
werde die Kanzlei wohl nicht. „Was
noch etwas brach liegt bei uns, ist
der Krankenhaussektor.“

Sträters Zeit in Berlin liegt weit
zurück. Aber die Jahre als Richter
und Regierungsdirektor betrachtet
er als prägend, auch für seine heu-
tige Tätigkeit: „Ein Jahr Moabit
stählt fürs Leben. Man lernt in sol-

chen Funktionen zu entscheiden.“
Für die Unart vieler Juristen, sich
an Randaspekten abzuarbeiten und
dabei um klare Aussagen zu drü-
cken, hat er wenig übrig. „Wir versu-
chen, für unsere Mandanten eine
klare Empfehlung zu erarbeiten –
und quälen dazu nur so viele Para-
grafen wie wir brauchen.“

Sträters erster wichtiger Man-
dant war der Chemiekonzern
Hoechst, der sein Schmerzmittel
Novalgin gegen den Verdacht be-
stimmter Nebenwirkungen verteidi-
gen musste. Später vertrat er Sche-
ring in der Auseinandersetzung um
die Frage, ob orale Verhütungsmit-
tel das Thromboserisiko erhöhen.
Zu seinen herausragenden Fällen
zählt er das von der Frankfurter
Merz-Gruppe entwickelte Alzhei-
mer-Medikament Memantine, das
er zunächst gegen Generikaverfah-
ren und später gegen eine ungüns-
tige Nutzenbewertung verteidigte.

Inzwischen entfällt nur noch
etwa ein Viertel der Aktivitäten auf
das sogenannte forensische Ge-
schäft – also die Vertretung von
Mandanten in konkreten Streitfäl-
len vor Gericht. Den Löwenanteil
seines Umsatzes macht die Kanzlei
mit der außergerichtlichen Bera-
tung. Etwa einmal pro Quartal
bringt der Pharmaexperte seine
wichtigen Kunden mit ganztägigen
Seminaren auf den neuesten Stand.
Solche „Sträter-Meetings“ genie-
ßen hohes Ansehen.

Lehrtätigkeit als Hobby

Was treibt Burkhard Sträter an,
wenn es einmal nicht um die juristi-
schen Probleme seiner Mandanten
geht? Den größten Teil der knappen
Freizeit, sagt er, beansprucht nach
wie vor die Familie – mit sechs in-
zwischen erwachsenen Kindern.
Darüber hinaus schätzt er die Ent-
spannung und Bewegung beim Golf-
spiel. Und dann gibt es da noch ei-
nen Auftrag, den Sträter als
„Hobby“ bezeichnet – die Lehrtätig-
keit an der Universität Bonn, wo er
seit mehr als zehn Jahren Apothe-
ker und Pharmazeuten mit dem Arz-
neimittelrecht vertraut macht.

Seit dem Jahr 2008 ist Sträter zu-
dem Leiter des Masterstudiengangs
„Drug Regulatory Affairs“, mit dem
ausgebildete Naturwissenschaftler
eine Zusatzqualifikation für das Ma-
nagement von Zulassungsverfah-
ren für Arzneimittel in Europa er-
werben können. Ein Riesenerfolg,
so Sträter. „Unsere Absolventen
werden mit Vertrag von der Uni ab-
geholt.“

Für weitere Freizeitaktivitäten
bleibt kein Raum. Zwar hat Sträter
die Verantwortung für die Kanzlei
auf mehrere Schultern verteilt.
Zwei seiner Anwälte, Claus Bur-
gardt und Markus Ambrosius, sind
inzwischen als Partner mit an Bord.
Ein Rückzug ins Private aber ist un-
denkbar. „Ruhestand oder so, das
kann ich mir nicht vorstellen“, sagt
Sträter. Vor seinem 70. Lebensjahr
werde er wohl kaum aufhören zu ar-
beiten. Und selbst dann wird es ihm
vermutlich schwerfallen. Dazu
bleibt das Fachgebiet einfach zu in-
teressant.

Und wahrscheinlich steht bis da-
hin ja auch längst die nächste Ge-
sundheitsreform mit ihren ungelös-
ten Fragen vor der Tür.

W iederholte Verletzungen
der Anzeigepflicht einer
Arbeitsunfähigkeit nach

einer Abmahnung können eine or-
dentliche Kündigung rechtfertigen,
hat das hessische Landesarbeitsge-
richt (Az.: 12 Sa 522/10) entschie-
den.

In dem Urteilsfall hatte sich ein
Vorarbeiter in der Flugzeuginnen-
reinigung von 2003 bis 2009 insge-
samt sechsmal zu spät beim Arbeit-
geber krankgemeldet. Deshalb
hatte er insgesamt vier Abmahnun-
gen erhalten. Als er ein weiteres
Mal die Krankmeldung zu spät ein-
reichte, kündigte ihm das Dienst-
leistungsunternehmen.

Die Frankfurter Landesarbeits-
richter sahen das als gerechtfertigt
an. Sie erkannten beim Kläger eine
„fehlende Bereitschaft, den arbeits-
vertraglichen Pflichten durchge-
hend nachzukommen“. Außerdem
müsse sich jeder Arbeitnehmer un-
verzüglich krankmelden, damit der
Arbeitgeber kurzfristig Personal
umdisponieren könne. Marcus Creutz

D ie Hochzeit mit einer Chine-
sin kostete einen 47-jährigen
Ingenieur den Job. Der Leih-

arbeiter hatte den Betrieb, bei dem
er eingesetzt war, von der Bezie-
hung unterrichtet – und das Unter-
nehmen hatte sie jahrelang nicht
als sicherheitsrelevant eingeord-
net. Stattdessen hatte die Firma
den Mann sogar noch abgeworben
und eingestellt, nachdem er die
Chefs über die anstehende Hoch-
zeit informiert hatte. Kurz darauf
bekam das Management Angst vor
Industriespionage – und kündigte
dem Mitarbeiter, weil er ein Sicher-
heitsrisiko darstelle.

Das Landesarbeitsgericht Schles-
wig-Holstein sah das als sittenwid-
rig an (Az.: 3 Sa 95/11). Der Mann sei
zum Spielball ethisch unsauberen
Verhaltens geworden, urteilten die
Richter – und kassierten ein anders
lautendes Urteil des erstinstanzlich
zuständigen Arbeitsgerichts ein.
Das hatte die bloße Furcht vor In-
dustriespionage als Kündigungs-
grund anerkannt. Marcus Creutz

D ie Berufsgenossenschaft
zeigte kein Mitleid. Ein
30-jähriger Familienvater

war auf dem Heimweg von der Ar-
beit tödlich verunglückt. Wegen
der gemessenen 2,2 Promille Alko-
hol im Blut lehnte die Genossen-
schaft die Zahlung einer Unfall-
rente ab. Die Ehefrau des Verstorbe-
nen akzeptierte dies nicht. Die
Firma habe Alkoholkonsum auf der
Arbeit toleriert, Trinken sei dort üb-
lich gewesen.

Das hessische Landessozialge-
richt gab der Genossenschaft recht.
Alkoholmissbrauch sei eine eigen-
verantwortliche Schädigung, urteil-
ten die Richter. Der Arbeitgeber
hätte seine Fürsorgepflicht nur ver-
letzt, wenn er den Alkoholkonsum
geduldet und keine Vorkehrungen
gegen das Autofahren im verkehrs-
untüchtigen Zustand getroffen
hätte. Doch es gab im Betrieb ein Al-
koholverbot, eine entsprechende
Betriebsvereinbarung und bereitge-
stellte alkoholfreie Getränke (Az.: L
9 U 154/09). Marcus Creutz

Jobverlust
wegen zu später
Krankmeldung

Spionageangst
kein Grund für
eine Kündigung

Unfallrente nach
Alkoholfahrt
verweigert

Sitz der Kanzlei in der Bonner
Kronprinzenstraße (oben):
In demHaus empfängt ein Panflö-
tenspieler (Mitte) die Gäste.
Das Eingangsschild weist auf den
Onlineauftritt hin (unten).
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